Gemeinde Peenehagen

Beschlussvorlage
30/2024/38
offentlich

vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 "Solarpark
Lansen" - Aufstellungsbeschluss

Organisationseinheit: Datum
Bau- und Ordnungsamt 24.09.2024
Einbringer:

Frau Kunstmann

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine O/N
Bauausschuss Peenehagen (Vorberatung) N
Gemeindevertretung Peenehagen (Entscheidung) 15.10.2024 o)

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschlief3t fur die in der Anlage dargestellten Flachen
(Geltungsbereich schwarz/grau hinterlegt - siehe Anlagen 1 und 2) in der Gemarkung
Lansen, Flur 2, Flurstiicke 55/5, 56/5, 69 und 73 (ca. 32 ha) die Aufstellung eines
Bebauungsplans mit dem Planungsziel ein Sondergebiet ,,Photovoltaik auszuweisen.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde Peenehagen erhélt die
Bezeichnung:
.Solarpark Lansen”.

Sachverhalt

Der LWB KLOKE (Herren Ulrich und Christian Kloke) beantragte mit Schreiben vom

05.02.2022 die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur Schaffung von Baurecht auf

Ackerflachen in Lansen zur Errichtung einer Freiflachenphotovoltaikanlage. Gemeinsam mit
der ingenia projects GmbH soll dieses Vorhaben realisiert werden.

Die Gemeinde entschied Uber diesen Antrag bereits per Grundsatzbeschluss vom

01.03.2022 und beflrwortete zunéchst die Einleitung zur Aufstellung eines VB-Planes

gemal § 12 BauGB.

Da der Bau einer Freiflachensolaranlage auf Ackerflachen nicht den Zielen der

Raumordnung entspricht, wurde mit dem “Regelplanverfahren” noch nicht begonnen,

sondern zuné&chst mit Schreiben vom 26.09.2022 ein Antrag auf Abweichung von den Zielen

der Raumordnung beim Ministerium eingereicht.

Dieser Antrag ist nun mit Bescheid vom 10.09.2024 positiv beschieden worden (mit

MaRgaben und Hinweisen). Der Bescheid des Ministeriums ergeht aufgrund des ZAV-

Antrages der Gemeinde. Diese Entscheidung gilt nur in Verbindung mit den im Antrag der

Gemeinde genannten MalRgaben und Zusagen der ingenia projects GmbH, welche ein

gesteigertes Interesse der Landesregierung an dem Vorhaben begriinden.

Der ZAV-Bescheid und der zugrunde liegende Antrag befinden sich in der Anlage dieses

Beschlusses. Stark zusammengefasst ergeben sich u.a. folgende Verpflichtungen des

Vorhabentragers:

- Einwohner der Gemeinde Peenehagen erhalten eine Rickvergitung zum
Jahresstromverbrauch in Hohe von 2 Cent pro kWh bis zu einem Jahresverbrauch
von 1.000 kWh (pro Einwohner)

- Sitz der Betreiberfirma in der Gemeinde Peenehagen

- Zahlung einer finanziellen Beteiligung gemal § 6 EEG an Gemeinde

- Bau und Betrieb von drei Grunstrom-Ladestationen am Umspannwerk Waren




- Direktbelieferung von grof3en Gewerbebetrieben

- Grindung eines interkommunalen Stromvermarkters von PV-Strom zusammen mit
der Biogasanlage Demmin

- alte ruinése Stallanlage in Lansen (Flurstiicke 91/17) — Abriss und Entsorgung der
alten Stallanlagen durch Herrn Kloke

- Bau einer kleinen Solaranlage auf der beraumten Flache (Flurstiick 91/17 (ca. 1.000
kWp)

- im nordlichen Bereich der Flache Bau von 10 PKW-Stellplatzen (mit
Wohnmobilstellplatzen) fir den benachbarten Sportplatz, 3 Parkpléatze sollen mit
Elektrolademdglichkeit ausgestattet werden

- Beteiligung am HYSTARTER Projekt NB/MSE (gruner Strom fur die Herstellung von
Wasserstoff)

Wenn es Wunsch der Gemeinde ist das Planverfahren zum VB-Plan Nr. 4 durchzufiihren
(Beginn mit dem heutigen Aufstellungsbeschluss), muss sich der Vorhabentrager in einem
Durchfuhrungsvertrag zur Einhaltung der im Antrag auf Zielabweichung enthaltenen Zusagen
verpflichten. Er muss auch samtliche Planungs- und Projektkosten Gbernehmen.

Finanzielle Auswirkungen

keine
Anlage/n
1 Geltungsbereich VB-Plan Nr. 4 - Solarpark Lansen - (6ffentlich)
2 Geltungsbereich VB-Plan Nr. 4 - Solarpark Lansen - mit Lufbild (6ffentlich)
3 2022-09-26 Zielabweichungsantrag - Original ans Ministerium (6ffentlich)
4 Anlage 1 Aufstellungsbeschluss-GemeindePeenehagen (6ffentlich)
5 Anlage 2 - Muster-Mietvertrag-Kloke-Ulrich (nichtoffentlich)
6 Anlage 2b - Muster-Mietvertrag-vonOertzen-Moritz-Alexander (nichtoffentlich)
7 Anlage 2a - Muster-Mietvertrag-Kloke-Christian (nichtoffentlich)
8 Anlage 3 - Muster_Gesellschaftsvertrag_SolarparkLansen (nicht6ffentlich)
9 Anlage_4 PV-Flaechen-Bodenpunkte-ost (6ffentlich)
10 Anlage _4a_PV-Flaechen-Bodenpunkte-west (6ffentlich)
11 Anlage 5 - Beweidung PV-Flaechen (6ffentlich)
12 Anlage 6 - Wiedervernaessung-Moorflaechen-Gewéasserkarte (6ffentlich)
13 Anlage 7 - Planskizze - Lansen-Abbruch-Altgebaeude (6ffentlich)
14 Anlage 8 Betriebsspiegel Gut Flotow (nicht6ffentlich)
15 Anlage 8 Betriebsspiegel-Kloke-Christian (nichtoffentlich)
16 Anlage 8 Betriebsspiegel-Kloke-Hennig (nichtoffentlich)
17 Anlage 8 Betriebsspiegel-Kloke-Ulrich (nichtoffentlich)
18 Anlage 9 - Uebersichtskarte Direktstromlieferung-Waren (6ffentlich)




19

Anlage_10_PV-Buergerprojekt Lansen (6ffentlich)

20

ZAV-Bescheid zum Solarpark Lansen (6ffentlich)




Kartenauszug - Geoportal

(kein amtlicher Auszug)
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Flur: 2
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Antrag auf
Zielabweichung

Ingenia

Solarpark Lansen
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Ingenia

Bebauungsplan/Aufstellungsbeschluss wird von der Gemeinde positiv bewertet: ............... 12
Einverstandniserklarung des Landwirts iegt VOr: ......c.eveeeeiiiiiiiirececiiiiininiieeen 12
Sitz der Betreiberfirma moglichst im Land:.....ccooooeviririiieiiiii e 12
Bodenwertigkeit maximal 40 BodenpunKLe:......cooeieeeeiiiniiiiiiii e e 12

nach Beendigung PV-Nutzung muss die Flache wieder landwirtschaftlich genutzt werden

koénnen (bspw. soll eine PV-Nutzung nach Betriebsende in eine ackerbauliche Nutzung

Absicherung von Kategorie A und B durch MaBnahmen im B-Plan sowie raumordnerischen
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Grolle der einzelnen Freiflachen-PVA darf 150 ha (gesamte lberplante Fldache, nicht PV-

Modulfldche) nicht Gberschreiten........ooovvvveeiieeiiiiiieeeeeeee e 14
Kategogie B - AUSWahIKItErIEN ... .eiiiieiriiiiiiiiiiiiieet et eeee e eeceenrennres 14
Fortschrittliche Kommunal- und/oder Biirgerbeteiligung: ........ccevvveeeeiriiieireenniicinieenneneen. 14
Sitz der Betreiberfirma in der GEMEINAE: ...c.ivuuiiii ettt 14
Gemeindlicher Nutzen liber die Gewerbesteuereinnahmen hinaus:...........cccevevveeerniinienenenn. 15
Interkommunale KOOPEration: .......ccoiiiiiiiiiiiiiiiccccccceeeeee et 16
Regionale Wertschopfung durch Freiflichen-PVA direkt gestarkt/gesichert: ....................... 19
Investition in landlichen Raum zu Gunsten weiterem Allgemeinwohlbezug:............ccccuu...... 19
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Ingenia

Projektvorhaben

Bau und Betrieb einer Freiflichen-Photovoltaikanlage in Lansen, Gemeinde Peenehagen,

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern.

Entwurfskonzept

Die Herren Ulrich, Hennig und Christian Kloke sowie Herr Moritz-Alexander von Oertzen
beabsichtigen zusammen mit der ingenia projects GmbH & Co. KG als Vorhabentrédger eine
Freiflichen-Photovoltaikanlage (Solarpark) mit einer Leistung von ca. 25.000 kWp auf der
Gemarkung Lansen, Flur 2 zu errichten. Der Betrieb des Solarparks dient der umwelt- und
ressourcenschonenden, dezentralen Stromerzeugung aus Sonnenenergie. Die Flache wird
derzeit landwirtschaftlich genutzt. Den Landwirten Ulrich, Hennig und Christian Kloke sowie
Moritz-Alexandervon Oertzen soll der Solarpark als zuséatzliches Einkommensstandbein dienen,
das den landwirtschaftlichen Betrieb unabhingiger von den Schwankungen der Preise fiir

Agrarprodukte macht.

Zum Betrieb der Photovoltaikanlage beabsichtigen die Grundstiickseigentimer ein
gemeinsames Unternehmen in der Rechtsform der GmbH & Co. KG zu griinden. Dieses

Unternehmen sollVorhabentrigerdes Projektes werden.

Die Flichen, auf denen die Errichtung der Modultische vorgesehen ist, befinden im Eigentum der
Herren Kloke und von Oertzen. Die Flichen, auf denen die Installation von Photovoltaikmodulen

vorgesehenist, sind in dem auf Seite 5 abgebildeten Lageplan dargestellt.

Die Gesamtfliche derFlurstiicke umfasst ca. 32 ha. Davon sind ca. 25 ha fir die Installation der
Photovoltaikanlage vorgesehen. In weiteren, noch zu spezifizierenden Teilbereichen der

Flurstiicke konnten erforderlichenfalls AusgleichsmaRnahmen erfolgen.

Standortdaten
Bezeichnung Solarpark Lansen
Flache Ca.32 ha
Gemarkung/ Flurstiick Lansen, Flurstiicke Nr. 55/5, 56/5, 69, 73
Gemeinde/ Stadt | Peenehagen, Ortsteil Lansen
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
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Ingenia

ErschlieBung
Die Baufelder sollen von Norden her (iber den Gievitzer Weg und von Siiden her ber die

LansenerStraRe sowie vorhandene Feldwege erschlossen werden.

Netzanschluss
Es liegen folgende Reservierungsbestitigungen (ber einen Netzanschluss am

Mittelspannungsnetz der e.disvor:

Fur eine Teilleistung mit bis zu 5 MWp direktan der Gievitzer StraBe unmittelbarnebender

geplanten Flache des Solarparks.

5 EZA Standort
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Ingenia

Lageplan Vorhabensflache Solarpark

Ubersichiskarte 1: 10000
] Erstelt am 02.02 2022 ]

ey

{ Flurstuck 55/5, Flache ca 15,8ha )|

Ubersicht Bestandteile des Solarparks

Der Solarpark bestehtim Einzelnen aus den folgenden Komponenten:

e Kristalline Photovoltaikmodule
e Unterkonstruktion

e Feldverteiler

e Wechselrichter

e Trafostation, Ubergabestation

o Verkabelungderelektrischen Komponenten in Kabelschutzrohren

Kristalline Photovoltaikmodule

Geplantist der Einsatz von kristallinen Photovoltaikmodulen mit einer Modulleistung von jeweils

ca. 400 Wp.
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Ingenia

Musterbeispiel:

Phono solar

TWINPLUS
MODULESERIES|

HIGH EFFICIENCY MONO-PERC Mé6-10B-R

395-415W

OUTSTANDING PRODUCT PERFORMANCE

h=termperature performance with ametiorated temgerature

4522'C
o Hy sneration wi usbar and half-cut technology

ALITY AND RELIABILITY

alerance pewer cutput

12-yBar esu sy | 25-Y8T vavr bammmancs hrerry

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES

BEC 61215, JEC 61730

150 9001:2015 / Quality management system Bloomberg Tier1
A P

150 14001:2015/ Standards fer environmental management system
OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

BEC TS 62941: 2016 Terrestrial photovoltaic [PV] modules-guidelines for 2019 TOP PERFORMER
increased confidence in PV module design qualification and type approval
“PVEL I —
ONWVIGL
s O @, PV MODULE
* ('. (W €. . vere
& m 4% CSPM C€ @ - — I RELIAZILITY SCORECARD

GhoEN Versin i021.0524 @ Phoa Sasar (o, LAY Fghts Bevaresd

@ www,phonosolar.com [ info@phanosolar.com

Unterkonstruktion

Beschreibung

Die Modultische werden mittels einer Stahl-/Leichtmetallkonstruktion mit Betonfundamenten
(Streifen-, Einzelpunktfundamente) fest aufgestindert und fundamentlos in den Boden
eingerammt. Je nach Bodenbeschaffenheit betragt die Einrammtiefe ca. 1,50bis 2,00 Meter. Die

Neigungder Modulflachen gegenliber der Horizontalen betrigt ca. 15°- 25°.

Ein Modultisch hat prinzipiell eine endlose Linge wird aber untergliedertin Funktionseinheiten
entsprechend dem Grundstiickszuschnitt. Die Unterkante der geneigten Modulfliche liegt ca.
0,80 m bis 1,00 m entsprechend Bodenverlauf Uiber der natiirlichen Gelindeoberkante. Die

Oberkante der Modulfliche hat demnach eine Héhe von ca. 3,50 m —4,00 m tber Terrain.
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Ingenia

Fiir die Gestelle liefert der Hersteller eine gepriifte Systemstatik. Alle Bauteile bestehen aus

gegen Korrosion geschiitztem feuerverzinktem Stahl oder aus Aluminium bzw. Edelstahl

(Klammern und Befestigungen).

Die Modulaufstanderung folgt dem vorhandenen Gelanderelief, so dass zum Bau der PV-

Freiflichenanlage keine Planierung, Aufschiittung oder Abgrabung erforderlich ist. Der Abstand

zwischen den Modulreihen betragtin Abhdngigkeitvon der Geldndeneigungzwischen 3,50und

5,00 Meter.

Daten

Konstruktion

Baukastensystem mit héchster Flexibilitdt, stufenlose und selbsthemmende

Hohenverstellung.

Material

Pfosten: Feuerverzinkter Stahl (Stuckverzinkt - EN ISO 1461)
Scheibe: Feuerverzinkter Stahl + Pulverbeschichtet
Profile: Aluminium EN AW 6063, Natur pressblank

Befestigungselemente: Edelstahl 1.4301

Statische Berechnung

Projektspezifisch gemaR DIN 1055, DIN 18800, DIN 4113, Eurocode DIN EN
1991

Modultypen

Gerahmtund ungerahmt

Modulbelegung

GMS1

Vertikal:

1-2 Module Gibereinander

Horizontal:

1-5 Module ibereinander

GMS2

Vertikal:

1-3 Module tibereinander

Horizontal:

1-6 Module tibereinander

Neigungswinkel

15° - 25°
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ingenia

Zubehor Gitterrinne, Kabelclips

Schnittzeichnung

Beispielfoto:
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Ingenia

Elektroinstallation

Alle Gleichstromkabel (DC-Kabel) an den Modultischen werden aus UV-bestandigem Solarkabel
verlegt. Ca. 15 bis 20 Module werden zu einem Strang (String) verschaltet. In den
Wechselrichtern wird der Gleichstrom der anliegenden PV-Spannung in Wechselstrom
umgeformt. Die Wechselrichter sind so ausgelegt, dass pro Modultischeinzelfeld genau ein

Wechselrichter belegt wird.

Bei Stérungen der Wechselrichter sind daher sehr einfach die betroffenen Fldchen zu
lokalisieren. Die Wechselstromkabel von den Wechselrichtern werden in Verteilerschranken
gebiindeltund in AC-Hauptkabeln entlang der unteren Reihen bis zur vorhandenen Trafostation
als Erdkabel im Kabelgraben verlegt. AuRer den Solarkabeln am Modultisch sind somit keine
weiteren Kabelsichtbar. Simtliche Gestelle werden geerdet und Gber feuerverzinkte Rundleiter
bis zur Trafostation verlegt. Somit werden samtliche metallene Unterkonstruktionen des

Generatorfeldes in den Blitzschutzpotentialausgleich einbezogen.

Elektrotechnische Bauteile

Trafostation

In der Trafostation wird der produzierte Strom von der 400V-Ebene auf die 20kV-Ebene
transformiert. Die Stationen sind teilweise begehbarund nehmenin einer 6ldichten Wanne den
olgekiihlten Trafo auf. Die Trafostation wird auf einem Stellplatz in Schotterbauweise

(Schotterbett) aufgestellt.

Beispielfotos
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Ingenia

Mittelspannungsschaltanlage (Ubergabestation)

In der Mittelspannungsschaltanlage befindet sich die Mess- und

Regelungstechnik inklusive des Stromzahlers.

Beispielfoto

Wechselrichter

Hier wird der von den Modulen erzeugte Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) umgewandelt.
Zum Einsatz kommt ein dezentrales Konzept mit sogenannten Stringwechselrichtern, die auf

dem Solarpark verteilt an der Modul-Unterkonstruktion montiert werden.

Musterbeispiel Wechselrichter:

SUN2000-100KTL-M1 SQ
Smart String Inverter HUAWE

A e g

H S i v

A ) W

10 98,835 (bei 480 V) String-Level Smarte U

MPP-Trackar Max. Wirkungsqrad tdanagement Keanliniendiagnese

l’_j s } (o

| SR

MBUS Sicherungstreies Ubersoannungsableiter Schutrart P66

Unterstdze Desian fr DC & AC
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Ingenia

Zaunanlage
Bei der Zaunanlage handelt es sich um einen Stabgitterzaun oder alternativ um einen

Maschendrahtzaun. Alle Elemente bestehenaus Stahlund sind pulverbeschichtet oderverzinkt.

Die Zaunhohe betrigt 2,00 m bis 2,50 m. Um Kleintieren das Queren der Zaunanlage zu

ermoglichen wird derZaun mit ca. 10 bis 15 cm Bodenabstand montiert.

Beispielfoto
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Ingenia

Kategogie A — Kriterien, die obligatorisch erfiillt sein miissen:

Bebauungsplan/Aufstellungsbeschluss wird von der Gemeinde positiv bewertet:

Mit Beschluss vom 01.03.2022 hat die Gemeindevertretung Peenehagen demVorhaben
grundsétzlich zugestimmt, auf den Flurstiicken Nr. 55/5, 56/5, 69, 73 der Gemarkung Lansen
eine Freiflichenphotovoltaikanlage zu entwickeln. Eine Kopie der Beschlussfassungistals

Anlage 1 beigefigt.

Einverstdndniserklarung des Landwirts liegt vor:

Die Landwirte (und Grundstiickseigentiimer) sind serstIAntragsteIler und Initiatoren des
Projektes. Als Gesellschafter der noch zu griindenden Betreibergesellschaft werden Sie
Miteigentiimerdes Solarparks. Ihre Flachen werden Sie der Betreibergesellschaft pachtweise
zur Verfliigungstellen. Entwirfeder Nutzungsvertrage liegen bereits vor. Ein Mustervertragist

als Anlage 2 beigefiigt.

Sitz der Betreiberfirma moglichstim Land:

Der Sitzder Betreibergesellschaft wird in Peenehagen sein. Ein Entwurf des Gesellschaftsvertrags

derBetreibergesellschaft liegt hierzu bereits vor und ist diesem Antrag als Anlage 3 beigefiigt.

Bodenwertigkeit maximal 40 Bodenpunkte:

Der iberwiegende Teil der Flaiche umfasst eine Bodenwertigkeit mit 30 bis 39 Bodenpunkten.
Lediglich im norddstlichen Bereich der Fldache sind Teilflichen mit bis zu 48 Bodenpunkten
enthalten. Inderals Anlage 4 beigefiigten Ubersichtskarte sind die einzelnen Bereiche mit der
Angabe derjeweiligen Bodenpunkte beigefiigt. In der nachstehenden Tabelle sind die

jeweiligen Flachen mit der Angebe der Bodenpunkte aufgelistet.
Im Durchschnitt weisen die Flichen 34,49 Bodenpunkte auf.

Nachfolgend eine Ubersicht zur Ermittlung der durchschnittlichen Bodenpunkte:
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Flurstiick
56/5
56/5
56/5
56/5
55/5
55/5
55/5
55/5
55/5
69
69
69

Gesamtflache

Durchschnitt Bodenpunke auf gesamte Ackerflache

Flache
(m2)
19.584
18.338
5.864
7.029
41.556
6.856
47.743
21.050
13.130
29.305
12.315
13.594

236.363

Bodenpunkte
38
38
48
48
38
33
31
32
32
32
32
28

Flache x
Punkte

744.185,92
696.831,46
281.482,56
337.380,00
1.579.139,40
226.249,98
1.480.018,43
673.599,04
420.158,40
937.756,16
394.076,16
380.624,44

8.151.501,95

34,49

Ingenia

nach Beendigung PV-Nutzung muss die Fliche wieder landwirtschaftlich genutzt

werden kdnnen (bspw. soll eine PV-Nutzung nach Betriebsende in eine ackerbauliche

Nutzung umgewandelt werden):

Eine entsprechende Riickbauverpflichtung wird im Nutzungsvertrag zwischen den

Grundstiickseigentiimern und der Betreibergesellschaft vereinbart. Im Entwurf der

Nutzungsvertrage ist hierzu bereits eine Regelung enthalten.

Absicherung von Kategorie A und B durch MaRnahmen

im B-Plan sowie

raumordnerischen Vertrag:

Eine entsprechende Absicherung wird als Verpflichtungim Bebauungsplan sowie im

raumordnerischen Vertragaufgenommen.
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ingenia

GroRe der einzelnen Freiflachen-PVA darf 150 ha (gesamte iiberplante Flache, nicht PV-

Modulfldche) nicht Uiberschreiten

Die gesamte Vorhabenflache betrdgt 32,2 ha. Die davon zur Bebauung mit

Photovoltaikmodulen vorgesehene Teilfldche betragt 23,6 ha.

Kategogie B - Auswahlkriterien:

Fortschrittliche Kommunal- und/oder Burgerbeteiligung:

Die Einwohnerder Gemeinde Peenehagen erhalten auf lhren Stromverbrauch im
Privathaushalt eine Riickvergtitungin Héhe von 2 Cent pro kWh bis zu einem Jahresverbrauch
von 1.000 kWh pro Einwohner. Dies Entspricht einem Entlastungsbetrag von 20,00 Euro je

Blrgerund Jahr.

Stand 31.12.2021 lebtenin der Gemeinde Peenehagen mit ihren Ortsteilen Grof Gievitz, Klein
Gievitz, Sorgenlos, Minenhof, Carlshruh, Hinrichshagen, Levenstorf, Forsthof, Lansen,

Schwarzenhof, Alt Schénau, Neu Schénau und Johannshof insgsamt 1.075 Einwohner.

Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem Stromverbrauch von mehrals 4.000 kWh im Jahr erhlt
einen Entlastungsbetragin Hohe von 80,00 Euro. Insgesamt ergibt sich dadurch ein jéhrlicher
Betrag in Hohe von 21.500,00 Euro, derden Einwohnernvon Peenehagen jedes Jahrzu Gute
kommt. Bezogen auf einen 20-Jahreszeitraum ware dies ein Betragin Héhe von 430.000,00

Euro.

Sitz der Betreiberfirma in der Gemeinde:

Der Sitz der Betreibergesellschaft wird in Peenehagen sein. Ein Entwurf des
Gesellschaftsvertrags der Betreibergesellschaft liegt hierzu bereits vorund ist diesem Antrag

als Anlage 3 beigefligt.
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Gemeindlicher Nutzen iiber die Gewerbesteuereinnahmen hinaus:

Diese Investition bietet den Landwirtschaftlichen Betrieben Ulrich Kloke, Christian Kloke,
Hennig Kloke sowie Moritz-Alexandervon Oertzen ein weiteres Einkommensstandbein, mit
dem die landwirtschaftlichen Betriebe langfristig stabilisiert und erhalten werden. Dies sichert
unteranderem den Erhalt von Arbeitsplatzen und bietet die Grundlage flreine weitere
Expansion und dadurch die Schaffung weiterer Arbeitsplatze.

Als Anhang 8 sind die Betriebsspiegel derlandwirtschaftlichen Betriebe:

Ulrich Kloke, Lansen

Christian Kloke, Lansen

HennigKloke, Demmin

Moritz-Alexandervon Oertzen, Penzlin

beigeflgt.

Insbesondere die extreme Trockenheit des Jahres 2022 zeigt wieder, wie wichtig es furjeden
landwirtschaftlichen Betrieb ist, sich weitere Einkommensstandbeine aufzubauen.

Mit der Stromproduktion aus Sonnenenergie schaffen sich die vier landwirtschaftlichen
Betriebe eine dauerhaftes Ertragsstandbein, das relativ gut planbare Ertrage erwirtschaftet.
Tendenziell zeigt sich, dass gerade in denJahren, in denen durch extreme Trockenheit mit
Minderertragenim Ackerbau zu rechnenist, Giberdurchschnittliche Ertrdge beider

Stromproduktion mittels Photovoltaikanlagen erzielt werden.

§ 6 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (in der Fassung des Art. 11 des ,Gesetzes zur
Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelungreiner Wasserstoffnetze im
Energiewirtschaftsrecht”vom 16. Juli 2021 (Bundesgesetzblatt|Seite 3026, in Kraftseit dem
27. Juli 2021) fortfolgende auch ,EEG“genannt) erlaubt es Vorhabentragernund/oder
Betreibern von Photovoltaik-Freiflichenanlagen, betroffenen Gemeinden finanzielle

Beteiligungenin Form von freiwilligen Zahlungen zu gewahren.

Der Gemeinde Peenehagen und dem Vorhabentragerist bewusst, dass eine Vereinbarung nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EEG nicht vordem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans fir die Flache zur
Errichtung der Freiflaichenanlagen abgeschlossen werden darf.

Damit soll sichergestellt werden, dass Entscheidungen der Gemeinde unbeeinflusst von einer
moglichen Zahlung des Anlagenbetreibers erfblgen. Vordiesem Hintergrund hatder

Vorhabentrager bereits folgendes erklart:
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Der Vorhabentrigerkenntdie Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 2 EEG zur finanziellen
Beteiligung von Gemeinden an Freiflachenanlagen und halt diese fiirein geeignetes
Instrument zurkommunalen Beteiligung an Freiflachenanlagen.

Der Vorhabentriger beabsichtigt, in seinen zukiinftigen Projekten zur Errichtung von
Freiflichenanlagen anjeweils betroffenen Gemeinden ein Angebot zur finanziellen
Beteiligung § 6 Abs. 1 Nr. 2 EEG zu unterbreiten, soweit dies rechtlich zugelassen ist.
Der Vorhabentréger gibt ein Angebotfriihestens ab, nachdem der Bebauungsplan
beschlossen wurde. Die etwaige Abgabe eines Angebots ist auf Grundlage erfolgt.

Der Vorhabentrigergibt die hier enthaltenen Erklarungen ab, ohne jedwede —direkte
oderindirekte — Gegenleistung der Gemeinde zu erwarten oder fordern zu kénnen. Der
Vorhabentréigererteilt diese Erklirung ohne jede Absicht, die Gemeinde dadurch zu
irgendeiner Handlung oder Unterlassung zu veranlassen. Der Vorhabentragergeht
davon aus, dass die vorliegende Erklarungnicht als Vorteil im Sinne der §§ 331 bis 334
des Strafgesetzbuchs gilt.

Die Erkldrung erfolgt ohne Rechtsbindungswillen des Vorhabentragers und ist
insbesondere nicht als verbindliches Angebot (iber den Abschluss einer Vereinbarung
nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 EEG oder als Pflicht zur zukiinftigen Abgabe eines solchen
Angebotszuverstehen.

Der Vorhabentrigererteilt der Gemeinde die Berechtigung, die Erklarung insgesamt
oderTeile dieser Erklirung, insbesondereaus Griinden derTransparenzund der

Akzeptanzvor Ort fir Freiflaichenphotovoltaikanlagen, zu verdffentlichen.

Interkommunale Kooperation:

Unter diesem Kriterium sind folgende Projekte in Planung:

1. Bau und Betrieb von drei Griinstrom-Ladestationen am Umspannwerk in Waren:

Die geplante Photovoltaikanlage befindet sich in der Gemeinde Peenehagen. Vom

Stromnetzbetreiber wurde ein Netzanschluss am Umspannwerk in Waren zugesagt.

Es ist beabsichtigt, im Bereich des Umspannwerks zwei Ladesaulen fiir Elektrofahrzeuge zu

errichten. So kénnte im Rahmen einerinterkommunalen Kooperation Solarstrom aus der

Gemeinde Peenehagenin der benachbarten Kommune, der Stadt Waren, den Blirgern vor Ort

zur Verfugunggestellt werden. Aufgrund des glinstigen Erzeugungspreises von Solarstrom ist

ein sehrpreiswertes Angebot an diesen Ladesadulen maglich.
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Sobald eine staatliche Férderung méoglichist, soll in einem weiteren Schritt zuséatzlich ein
Batteriespeicherinstalliert werden, um Strom auch in den Zeiten an den Ladesaulen verfiighar
zu haben, in denen die Stromproduktion des Solarparks nicht ausreicht.

In einem ersten Bauabschnittist die Errichtung von drei Ladesaulen geplant. Eine
Detailabstimmung des Standorts der Ladeséulen erfolgt mit dem Betreiber des Umspannwerks,
derE.DIS Netz GmbH nach erfolgtem Satzungsbeschluss zum beantragten Bebauungsplan fir

denSolarpark.

2. Direktbelieferung von groBen Gewerbebetrieben in Waren mit Solarstrom aus dem
geplanten Solarpark Lansen:

In derN&he des Umspannwerks in Waren, an dem der groRte Teil des Stroms aus dem
Solarpark Lansen eingespeist werden soll, befinden sich die drei Unternehmen:
Mecklenburger Metallguss GmbH

Mritz Milch GmbH

Smurfit Kappa Wellpappenwerk Waren GmbH

Siehe dazu auch die Ubersichtskarte als Anlage 9 zu diesem Antrag.

Mit allen drei Unternehmen besteht Kontakt iiber eine mogliche Direktbelieferung mit
Solarstrom aus dem geplanten Solarpark Lansen.

Der entscheidende Vorteil einer Direktbelieferungist, dass der Solarpark Lansen diesen
Verbrauchern einen sehr langfristig giinstigen Strompreis anbieten kann. Zudem fallen bei
einer Direktbelieferung kein Netzdurchleitungsgebiihren an. Dies kann fir diese

Gewerbebetriebe mit hohem Stromverbrauch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil werden.

3. Griindung eines interkommunalen Stromvermarkters zur Vermarktung von PV-Strom aus
dem geplanten Solarpark Lansen und der bestehenden Biogasanlage Demmin:

Der Mitgesellschafter des geplanten Solarparks Lansen, Herr Hennig Kloke ist als Gesellschafter
auch an derBioenergie Demmin GmbH & Co. KG beteiligt, die in derStadt Demmin eine
Biogasanlage mit Strom- und Wirmeerzeugung betreibt. Darliber hinaus beliefert Herr Kloke
die Biogasanlage mit nachwachsenden Rohstoffen aus seinem landwirtschaftlichen Betrieb.
Dariiber hinaus wird Rindergiille aus einem weiteren landwirtschaftlichen Betrieb verwertet.
Im Rahmen einerinterkommunalen Kooperaﬁon konnte die Stromvermarktungder

Biogasanlage und des Solarparks gebiindelt werden.
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Mit dieser Biindelung von Stromproduktion aus verschiedenen Kommunen, hierder Gemeinde
Peenehagen und derStadt Demmin und der damit verbundenen gemeinsamen Vermarktung
von erzeugtem Strom aus verschiedenen regenerativen Energiequellen kdnnen bessere
Absatzmoglichkeiten erschlossen werden.

Mit der Freifldichenphotovoltaikanlage kann voraussichtlich eine jahrliche Strommenge mit
rund 25 Mio. kWh pro Jahr erzeugtwerden. In dieser GréBenordnungist die Lieferungvon
Strom fur Vermarktungsunternehmen deshalb sehrinteressant, da liber sogenannte PPA-
Vertrage (power purchase agreement) stromintensive Verbraucher mit Strom aus
Erneuerbaren Energien beliefert werden kénnen. '

Nachteil an einer Belieferung nur mit Solarstrom ist, dass dieser nicht durchgangig zur
Verfligung steht. Deshalb wire eine gemeinsame Stromvermarktung mit der Biogasanlage
vorteilhaft. In der Biogasanlage wird Strom Uber ein Blockheizkraftwerk erzeugt. Dieses BHKW
kdnnte so gesteuertwerden, dass die Stromproduktion vorrangigin Zeiten erfolgt, in denen die
Freiflachenphotovoltaikanlage keinen, oder nur geringe Mengen Strom produziert.

Mit der Kombination kénnten Endverbraucher so durchgéngig mit Strom aus Erneuerbaren
Energienversorgt werden.

Die Kombination aus Photovoltaik und Biogas ist auch deshalb sehrinteressant, da der
Solarstrom wesentlich glinstigerin der Erzeugungist, als die Stromproduktionin einem
biogasbetriebenen BHKW. Mit der Kombination kénnen Endkunden so glinstiger mit Strom
versorgtwerden.

Die Betreiber der Biogasanlage und der PV-Anlage bieten (iber einen Stromvermarkter einen
Grinstromtarif exklusivden Einwohnern der Gemeinde Peenehagen sowie der Stadt Demmin
an. Wesentlicher Bestandteil diese Griinstromtarifs ist die Stromlieferung der
Freiflichenphotovoltaikanlage Lansen sowie der Biogasanlage in Demmin.

Derzeit laufen Gesprache mit verschiedenen Stromvermarktern. Zielist die Griindung einer
separaten Vermarktungsgesellschaft, an dersich sowohldie Gemeinde Peenehagen als auch
die Stadt Demmin beteiligt.

Ein vergleichbares Projekt hat der kiinftige Mitgesellschafter der Solarpark Lansen GmbH & Co.
KG, die ingenia projects GmbH & Co. KG im Zusammenhang mit dem Windpark Kirchberg an
derJagst in Baden-WirttembergimJahr 2016 umgesetzt. Hier wurde unter Federfiihrungvon
ingenia die Griinstrom Kirchberg GmbH gegriindet. Deren Gesellschafter sind die Stadt

Kirchbergan der Jagstund die Stadtwerke Crailsheim.
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Die Griinstrom Kirchberg GmbH bietet den Biirgern der Stadt Kirchbe rg einen speziellen
Grlinstromtrarif zu verginstigten Konditionen an.
Siehe hierzu auch:

https://www.gruenstrom-kirchberg.de/

Regionale Wertschopfung durch Freiflichen-PVA direkt gestarkt/gesichert:

Beim Bau der Photovoltaikanlage und derin diesem Zusammenhang erforderlichen
Infrastrukturist der Einsatz regionaler Unternehmen, z.B. beiderKabelverlegung und dem
Ausbau von Zuwegungen geplant. Durch solche Auftragsvergaben wird die regionale
Wertschopfung direkt gestirkt. So trigt diese Investition zur Schaffung und dem Erhalt von
Arbeitsplatzen in Betrieben des Baugewerbes in der Region bei.

Mit der Starkung der landwirtschaftlichen Betriebe Kloke und von Oertzen sowie de m Aufbau
eines zusétzlichen Einkommensstandbeins mit der Solarstromerzeugung wird die regionale
Wertschépfung gestarkt und langfristig gesichert Dadurch haben diese landwirtschaftlichen
Betriebe eine Grundlage fiirweitere Expansion und damitauch die Schaffung weiterer
Arbeitsplatze.

Ein GroRteilderVorhabenfliche eignet sich fiir eine Schafbeweidung. Eine konkrete Anfrage
eines schafhaltenden Betriebes liegt bereits vor. Mit der Bereitstellung der Flache zur
Schafbeweidung wird die Erweiterung des schafhaltenden Betriebes und damit die Schaffung
eines weiteren Arbeitsplatzes ermaglicht.

Der Vertragsentwurf zwischen derBetreibergesellschaft des Solarparks und der Schaferei

Hartmut Glamann aus Waren liegt diesem Antragals Anlage 5 bei.

Investition in landlichen Raum zu Gunsten weiterem Allgemeinwohlbezug:

Aufdem Flurstiick 91/17 in Peenehagen, Ortsteil Lansen befinden sich verschiedene
Altgebiude (Stallungen) eines ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes. Die Gebdude sind
abbruchreif. Teilweise sind asbesthaltigen Materialen verbaut.

Der Antragsteller, Herr Ulrich Kloke hat mit der Gemeinde Peenehagen bereits Gesprache lber

eine Sanierung dieses Geldandes gefiihrt.
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Die Betreibergesellschaft des geplanten Solarparks wére bereit, diese Gelander wie folgt zu
sanieren:

Abriss der alten Stallanlagen und Entsorgung des Abbruchmaterials.

Bau einerkleinen Freiflichen-Photovoltaikanlage (ca. 1.000 kWp) auf derFldche des Flurstlicks
91/17 (Messgehaltca. 0,75 ha).

Im nordlichen Bereich des Flurstticks sollen auf einer Flache von ca. 500 m? ca. 10 PKW-
Parkpldtze entstehen. Die Parkplatze sollen als 6ffentliche Parkpldtze unteranderem fiirdas
benachbarte Sportheim sowie als Wohnmobilstellplatze zurVerfiigung stehen. 3 Parklatze
sollen mit Elektrolademoglichkeit ausgestattet werden.

Die Gemeinde istan einer Berdumung dieser Flache uns anschlieBender Nutzung als Solarpark

sehrinteressiert.

Eine Planskizze zu dem Gebiet st als Anlage 7 zu diesem Antrag beigefigt.
Bei dieser MaRnahme handelt es sich um ein freiwilliges Projekt der Betreibergesellschaft des
Solarparks. Dies stehtin keinem Zusammenhang mit AusgleichsmafRnahmen, die sich

gegebenenfallsim Bebauungsplanverfahren zur Errichtung des Solarparks noch ergeben.

Flache 6kologisch nutzlich:

Mit der Extensivierung der Ackerflachen durch Verzicht auf Diingung und Pflanzenschutz
reduziert sich die Grundwasserbelastung.

Mit der Anlage von Bliihstreifen wird die Flache fur Insekten attraktiver. Dadurch wird dem
Artensterbenvon Insekten aktiv entgegengewirkt sowie die Artenvielfalt beiGrasern und
Krautern gefordert.

Mit der Reduzierung der Bewirtschaftung der Flachen entstehen weniger Umweltbelastungen
durch die Einsparung von fossilen Treibstoffen.

In seinerStudie ,Solarparks — Gewinne fur die Biodiversitdt“ hat sich der Bundesverband Neue
Energiewirtschaft (bne) e.V. bereitsim November 2019 intensiv mit dieser Thematik
auseinandergesetzt und dabei75 Solarparks in ganz Deutschland ndheruntersucht. Die
Auswertung ergab zusammenfassend, dass Photovoltaikanlagen geeignet sein konnen, einen
Beitrag zur Férderung derBiodiversitat zu leisten. Neben der Standortwahlist auch eine
angepasstes Flachenmanagementder Schlissel hierzu.

Durch die Giberwiegende Nutzung des Geldndes der Freiflichenphotovoltaikanlage als
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extensives Griinland ergeben sich folgende 6kologische Vorteile gegeniiberintensiv genutztem

Acker- oderGriinland:

- Steigerung der Arten- und Strukturvielfalt, dadurch Férderung der Biodiversitat.

- Verbesserung der Biotopvernetzung

- Reduzierungbzw. Unterlassung der Bodenbearbeitung

-Schutz der angrenzenden Moorflachen und Biotope
-Beweidungskonzept fir Schafbeweidung moglich

-Vermeidung von Bodenerosionen durch Umwandlung von Ackerland in Griinland

- Als zusatzliche MaRnahme schlagen wireine Wiederverndssung der Moorlinsen auf dem
Flurstiicke 56/5 vor. Indem auf Seite 5 abgedruckten Lageplan istauf dem Flurstiick Flurstiick
56/5 eine Fliche mit ca. 1,8 ha als Griinland erkennbar. Beidieser, als Griinland genutzten
Fliche handeltes sich um vor Jahrzehnten trockengelegte Moorlinsen. Aus landwirtschaftlicher
Sicht sind diese schwerbewirtschaftbar. Entscheidend abersind die 6kologischen Vorteile
einer Wiedervernissung In seiner Publikation ,,Moorschutz in Europa“ schreibt Dr. Hans
JoostenvonderUni Greifswald: _

Vorteile intakter Moore und von Wiederverndssungen sind:

-> Bessere Landschaftshydrologie

-> Habitate fiirseltene Arten und Gesellschaften

-> Arbeitsplatze im landlichen Raum

-> Pravention von Moorbrédnden

->verbesserte Perspektiven fiir (Oko) Tourismus

Moorschutz lohntsich also in vielerlei Hinsicht: fiir die Menschenvor Ort, fiir die einzigartigen

Arten und fiir das Klima. Denn Moorschutzist Klimaschutz und Klimaschutzist Naturschutz!

Als Anlage 6 zu diesem Antragist der Schriftverkehr mit dem Wasser- und Bodenverband
»,Obere Peene” beigefigt.

Die Beantragung einerwasser- und naturschutzrechtlichen Plangenehmigung wiirde beim
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zeitgleich mit dem Bebauungsplanverfahren erfolgen,

sobald der positive Entscheid des Zielabweichungsverfahrens vorliegt.

Bei dieser MaRnahme handelt es sich umein freiwilliges Projekt der Betreibergesellschaft des
Solarparks. Dies stehtin keinem Zusammenhang mit AusgleichsmaBnahmen, die sich

gegebenenfallsim Bebauungsplanverfahren zur Errichtung des Solarparks noch ergeben.
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Systemdienlichkeit der Energiewende:

Die Stadt Neubrandenburg und der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wollen im Rahmen
des Forderprogramms ,,HYSTARTER” ermitteln, wie bestehende Energiestrukturen zielfiihrend
um den Energietrager Wasserstoff erganzt werden kénnen. Ziel dabeisoll sein, die
Wasserstofftechnologie in der Region gewinnbringend einsetzen zu kénnen.

Fir die Herstellung von griinem Wasserstoff durch Elektrolyse kann Strom aus erneuerbaren
Energien verwendet werden. Die Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen ist hierbesonders
geeignet, dadiese als glinstigster Energielieferant gilt.

Das HYSTARTER Projekt NB/MSE wird 12 Monate beider Konzeptentwicklung fachlich und
organisatorisch durch ein Expertenteam (NUTS ONE GmbH) begleitet, welches die
vorhandenen Ideen in Hinblick auf ihre technische und wirtschaftliche Machbarkeit sowie den
resultierenden gesellschaftlichen und 6kologischen Nutzen evaluiert bzw. optimiert.

Der geplante Solarpark Lansen kénnte hierals Stromlieferant fireine kiinftige
Wasserstoffproduktion eine maogliche Rolle spielen, z.B. fiir einen Elektrolyseurim Bereich
Waren (Miiritz). Durch den Einspeisepunkt ins Stromnetz direkt am Umspannwerk in Waren,
wiirde eine Stromleitung von Lansen nach Waren verlegt. Damit waren die Voraussetzungen
fir die Nutzung des Solarstroms direkt in Waren bereits geschaffen.

Die Stadt Waren und das Amt Seenlandschaft konnten mitder Nutzung des Sonnenstroms vom
Solarpark Lansen in die regionale Wasserstoffproduktion einsteigen.

Nachdem in der Ndhe von Waren weitere Freiflichenphotovoltaikanlagen geplant sind, ware
derStandort Waren fur den Aufbau einer Wasserstoffproduktion bestens geeignet.

Dass dies kein unrealistisches Szenario ist, zeigt die Initiative der Stadt Neustrelitz. Hier soll im
Rahmendes Projektes ,Griines Gewerbegebiet Neustrelitz” die Stromproduktion aus
Erneuerbaren Energien (Wind und Sonne) stark ausgeweitet werden, um die Voraussetzungen
dafiirzu schaffen, dass griiner Wasserstoff in einersogenannten Power-to-X-Anlage (PtX)
erzeugtwerden kann.

Ein konkretes Projekt hierzu existiert zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Sobald die
Genehmigung derZielabweichungals entscheidende Planungsvoraussetzung fiirden Solarpark
Lansen vorliegt, werden Gesprache mit der Stadt Waren, den Stadtwerken Waren sowie den

Planern weitererSolarprojektim nahen Umkreis um Waren aufgenommen.
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Anlagen:

Anlage 1 — Grundsatzbeschluss der Gemeinde Peenehagen zum Bebauungsplan
Anlage 2 — Muster Mietvertrag Grundstucksflache

Anlage 3 — Entwurf Gesellschaftsvertrag der Betreibergesellschaft
Anlage 4 — Ubersichtskarte Bodenpunkte

Anlage 5 — Vertragsentwurf zur Beweidung der PV-Flachen
Anlage 6 — Schriftverkehr mit dem Wasser- und Bodenverband
Anlage 7 — Planskizze Flurstlick 91/17 mit Solarparkpldtzen
Anlage 8 — Betriebsspiegel der landwirtschaftlichen Betriebe
Anlage 9 — Ubersichtskarte Direktstromlieferung Waren

Anlage 10 — Ubersichtkarte PV-BurgerprojektLansen

Anlage 11 — Landesplanerische Stellungnahmevom 12.07.2022 (Afrims Neubrandenburg)
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Gemeinde Peenehagen

Besch|ussvor|age Vorlage-Nr: 30/2022/05
Datum: 08.02.2022
Federfilhrend: Bau- und Ordnungsamt Verfasser: Frau Kunstmann

Begehren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes "Solarpark Lansen" '

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium

N Bauausschuss Peenehagen
o) 01.03.2022 Gemeindevertretung Peenehagen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschlieft die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes geméaR § 12 BauGB, auf der nachfolgend genannten
Flache, fur die Nutzung als Freiflachen-Photovoltaikanlage (Sondergebiet Photovoltaik):
Gemarkung: Lansen

Flur: 2

Flurstiicke:  55/5, 56/5, 69 und 73

Die Solaranlage soll auf den genannten Ackerflachen zwischen den Ortslagen Lansen und
GroR Gievitz, nordéstlich der Ortslage Alt Schénau errichtet werden und wird im Norden ber
die Gievitzer StralRe sowie im Stiden Uber die Lansener StraRe erschlossen.

Sachverhalt:

Die Herren Ulrich und Christian Kloke beabsichtigen zusammen mit der ingenia projects
GmbH & Co. KG eine Freiflachen-Photovoltaikanlage (Solarpark) mit einer Leistung von ca.
25.000kWp in der Gemarkung Lansen, Flur 2, Flurstiicke 55/5, 56/5, 69 und 73 zu errichten.
Auf dem beigefuigten Lageplan sind die fur die Errichtung der Freiflaichenanlage
beabsichtigten Flachen farblich gekennzeichnet. Momentan werden diese Grundstiicke
landwirtschaftlich genutzt und befinden sich im AuBenbereich. Baurecht kann nur mit einem
Bebauungsplan hergestellt werden.

Die Flachen gehéren zum groRen Teil den Herren Kloke. Das Flurstiick 69 soll vom
Grundstuckseigentimer Pachtweise zur Verfigung gestellt werden. Die Priifung eines
Einspeisepunktes wurde bereits vorgenommen. Fir eine Teilleistung der PV Anlagen wére
ein Netzanschluss mit bis zu 3.600 kWp direkt an der Gievitzer StraRe moglich. Fir eine PV-
Leistung daruiber hinaus wurde ein Netzanschluss am bestehenden Umspannwerk in Waren
vorgeschlagen. Als weitere Einspeisemdglichkeit ist ein Netzanschluss an die

110 kV-Uberlandleitung im Bereich Tressow/Ulrichshusen vorhanden.

Gemeinden haben Bauleitpléne aufzustellen, sobald und soweit es fiir die stiddtebauliche
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Dies entscheidet sie in eigenem Ermessen. Auf die
Aufstellung von Bauleitpléanen besteht kein Anspruch.

Anlage:
Antrag des Vorhabentréger, Baubeschreibung, Geltungsbereich

Frau Kunstmann
Abweichender Beschluss:

GemV.-Soll: anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: | Enthaltungen:

10 % & 0 0

Aufg/.Z/von § /4/Abs. 1 y M-V waren ______ Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
,7 ”

Birgermeistefi

Vorlage 30/2022/05 Gemeinde Peenehagen Seite: 1/1
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Vertrag Uber die Ausfiihrung von Griinpflegeleistungen bei Freiflichen-Photovoltaikanlagen

Vertrag zur Beweidung von Freiflichen-Photovoltaikanlagen

zwischen
Solarpark Lansen GmbH & Co. KG,
Rohrbruch7, 17192 Peenehagen

(nachfolgend ,Auftraggeber”)
und
Hartmut Glamann -Schéferei-

Eichholzweg4, 17192 Waren

(nachfolgend , Auftragnehmer”)

Auftragnehmer und Auftraggeber werden nachfolgend gemeinsam als ,Parteien”bezeichnet

Inhalt

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
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Aufgaben und Pflichten des Auftraggebers.......uvivuninininiii 2
YL 141111117 P RCLIIIITTTPPTITLLLLRLEEIIILELE 2
VErtragSaUET .. .ccrvusriresssiersnsereninensansernnnsssinnssistnassstenassarttisistrasesstenssrnnnsssens 2
Berechtigung zum EiNsatz DRtter....vvveeiireiie e e 2
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Der Auftraggeber ist Betreiber von Freiflichenphotovoltaikanlagen (nachfolgend ,,PVA"). Mit diesem
Vertragregeln die Parteien die Rahmenbedingungen beziiglich derGriinpflege aufdeninderAnlage 1

Zu

diesem Vertrag aufgefiihrten Freiflichen-Photovoltaikanlagen.

2.11

Bei der Griinpflege entstandene Schaden an Komponenten der Photovoltaikanlagen
(inklusive der Zaunanlage) wird der Auftragnehmerdem Auftraggebe runverziiglich
schriftlich (Email ist ausreichend) melden und in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf

seine Kosten reparieren.
Vorhandene, nicht durch den Auftragnehmerverschuldete Schaden, wird der
Auftragnehmer nach Kenntnis ebenfalls unverziiglich dem Auftragge ber melden.
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2:.1.2 Der Auftragnehmer unterhélt eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssummevon
mindestens 5Mio. EUR fiir Personen- und Sachschaden sowie von mindndestens 0,5Mio.
EUR fiir Vermogensschaden.

3.1 Schaffung derrechtlichen Voraussetzungen fiirden Betrieb der PVA

Der Auftraggeber schafft simtliche rechtlichen Voraussetzungen fiir den Betrieb der PVA
und erhilt diese aufrecht. Der Auftraggeber ist insbesondere verantwortlich fiir den
Bestand der &ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Gestattungen. Der Auftraggeber
tragt samtliche jeweils damit zusammenhéngenden Kosten und Folgekosten.

3.2 Einraumungdes Zutrittsrechts

Der Auftraggeberstellt sicher, dass der Auftragnehmer undvon diesem beauftragte Dritte
Zugangzur PVA haben.

3.3 Versicherung

Der Auftraggeber unterhilt auf eigene Kosten fiir die PVA

e eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mind. 5 Mio. EUR fur
Personen- und Sachschiden und Umwelthaftpflicht sowie von mind. 0,5 Mio. EUR
fiir Vermogensschaden sowie

e eine Elektronikversicherung mit Versicherungssumme in Hohe des PVA-Werts

Die Fliche wird dem Auftragnehmer vom Auftraggeber kostenfrei zur Verfiigung gestelt.
Eine gesonderte Vergiitung wird nicht erhoben.

5.1 Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung durch den Letztunterzeichner in Kraft
(,Vertragsbeginn“) und wird fiir eine feste Laufzeit bis zum 31.12.2030 geschlossen. Der
Vertrag verldngert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht drei
Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit schriftlich gekiindigt wird.

5.2 Das Recht der Vertragspartner zur auBerordentlichen Kiindigung bleibt unberihrt.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Erfiillung samtlicher nach diesem Vertrag
geschuldeten Pflichten fachkundiger Dritter zu bedienen und mitdiesen im eigenen
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Namen Vertrage abzuschlieRen.

7.1 Der Auftragnehmer unterhilt eine Betriebs-und Umwelthaftpflichtversicherung mit einer
Deckungssumme von 5Mio. EUR fiir Personen- und Sachschaden sowie 0,5 Mio. EUR fiir
Vermogensschaden und haftet bei Schadensersatz- oder Minderungsanspriiche des
Auftraggebers beschrankt auf die Leistungen im Rahmen dieser Versicherung. Fir
Schadensersatz- oder Minderungsanspriiche, die nicht von dieser Versicherung gedeckt
sind, ist die Haftung der Betriebsfiihrerin pro Kalenderjahr begrenzt auf die jahrliche

Vergutung.
7.2 Die vorstehenden Haftungsbeschriankungen des Auftraggebers gelten nicht fiir gesetzliche
Haftungstatbestande.
—~ 7.3 Ist der Auftragnehmer aufgrund héherer Gewalt oderaufgrund sonstiger unabwendbarerer

Ereignisse nicht in der Lage, seine Pflichten aus diesem Vertrag zu erfiillen, ruhen diese
pflichten fiir die Dauer des unabwendbaren Ereignisses. Eine Pflicht des Auftragnehmers
zur  Lleistung von  Schadensersatz besteht in  diesen  Fallen nicht.

8.1 Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Diese Schriftformklauselkann selbst nur durch eine schriftliche Vereinbarung
abbedungen werden.

8.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nicht durchfiihrbarsein

oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der iibrigen Bestimmungen hiervon unberiihrt.
Anstelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung soll das als vereinbart
gelten, was rechtlich zuldssig und durchfiihrbar ist und dem nach dem Vertrag mit der
unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung bezweckten rechtlichen oder
wirtschaftlichen Ergebnis so nahe wie moglich kommt. Gleiches gilt fiir etwaige
Vertragsliicken.

8.3 Gerichtsstand fiiralle Streitigkeiten aus undim Zusammenhang mit diesem Vertragist der
fir den jeweils aktuellen Sitz des Auftraggebers zustdndige Gerichtsort.

Fiir den Auftragnehmer: Fiir den Auftraggeber:
oé/w&n 22. 8- 202 ogmem,,ZZ.d)- 2022
Ort, Datum Ort, Datum
Iz U (e
o' M~
Uhferschrift Unterschrift

Auftragnehmer Auftraggeber
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Photovoltaikanlagen Leistungin kWp Flache

Lansen ca. 25.000 ca. 32 ha

Ubersichtsharta 1 10000
oseit e (002 2033

Eingezédunt ca. 25 ha + Moorwiesenca. 7 ha
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Mecklenburg-Vorpommern
Ministerium fur Wirtschaft,
Infrastruktur, Tourismus
und Arbeit

Ministerium fiir Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Mecklenburg- Bearbeiter: Oliver Groh

Vorpommern, 19048 Schwerin
Telefon: 0385/588-15518

per Empfangsbekenntnis AZ: 509-00000-2013/001-106
Amt Seenlandschaft Waren Email: 0.groeh@wm.mv-regierung.de
Gemeinde Peenehagen

Warendorfer Stralle 4 Schwerin, den 10.09.2024

17192 Waren (Muritz)

Errichtung einer Freiflichenphotovoltaikanlage auf dem Gebiet der

Gemeinde Peenehagen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

hier: Antrag der Gemeinde Peenehagen vom 21.09.2022 auf Zulassung einer Abwei-
chung von den Zielen der Raumordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

I. Im Ergebnis des Zielabweichungsverfahrens ergeht folgende Entscheidung:

1. Fiir die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4 ,Solarpark Lansen” wird ge-
miR § 6 Abs. 2 Raumordnungsgesetz i.V.m. § 5 Abs. 1 Landesplanungsge-
setz eine Abweichung von dem im Landesraumentwicklungsprogramm
Mecklenburg-Vorpommern 2016 festgelegten Ziel der Raumordnung, dass
landwirtschaftlich genutzte Flachen nur in einem Streifen von 110 Metern
beiderseits von Autobahnen, BundesstraBen und Schienenwegen fiir Frei-
flichenphotovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden diirfen, zuge-
lassen.

Die Zulassung der Zielabweichung erfolgt unter folgenden MaBgaben:

1.1. Die Gemeinde hat sich mit der zustandigen unteren Rechtsaufsichts-
behérde ins Benehmen zu setzen, wobei durch letztere zu erklaren ist,
gegen die Erfiillung der Auswahlkriterien insbesondere beziiglich der
zugesagten Zuwendungen/Leistungen des Vorhabentrigers an die
Gemeinde keine rechtsaufsichtlichen Bedenken geltend zu machen.
Fiir den Fall rechtsaufsichtlicher Bedenken ist die Erfiillung der Aus-
wabhlkriterien rechtskonform anzupassen.

Allgemeine Datenschutzinformationen:

Der Kontakt mit dem Ministerium ist mit einer Speicherung und Verarbeitung der von lhnen ggf. mitgeteilten persénlichen
Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 DSG-MV).

Weitere Informationen zu Ihren Datenschutzrechten finden Sie unter www.regierung-mv.de/datenschutz/.

Hausanschrift: Postanschrift: Telefon: 0385 / 588-0
Johannes-Stelling-Stralle 14 19048 Schwerin Telefax: 0385/ 588 — 5045
19053 Schwerin poststelle@wm.mv-regierung.de

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm/
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1.2. Die Gemeinde hat die oberste Landesplanungsbehorde liber den Ab-
schluss des Bauleitplanverfahrens, durch die Vorlage der Bekanntma-
chung der Satzung gemaB § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch sowie eines
ausgefertigten Exemplars der Satzung, in Kenntnis zu setzen.

1.3. In dem zu erstellenden Bebauungsplan ist durch eine textliche Fest-
setzung gemaR § 9 Abs. 2 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sicherzustel-
len, dass die Photovoltaik-Freiflichenanlage nur wahrend ihrer Nut-
zungsdauer zuldssig ist. Als Folgenutzung ist Flache fiir die Landwirt-
schaft festzusetzen.

2. Diese getroffene Entscheidung gilt nur in Verbindung mit den im Antrag vom
21.09.2022 genannten MaBnahmen und Zusagen, welche ein gesteigertes
Landesinteresse an dem Vorhaben begriinden.

3. Diese landesplanerische Entscheidung zur Abweichung von den Zielen der
Raumordnung gilt nur solange, sich die Grundlagen nicht wesentlich an-
dern. Die Einschatzung hieriiber trifft die oberste Landesplanungsbehdérde.

4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.
5. Es werden folgende Hinweise gegeben:

5.1. Die Entscheidung iiber die Zielabweichung umfasst nur die Inan-
spruchnahme durch eine Freiflaichenphotovoltaikanlage auf den im
Antrag dargestellten landwirtschaftlich genutzten Flachen.

5.2. Die Entscheidung zur Zielabweichung hat keine prajudizielle Wirkung
fur die erforderlichen Priifungen der weiteren o6ffentlich-rechtlichen
Belange zur Aufstellung der kommunalen Bauleitplanung sowie ggf.
der Notwendigkeit der Durchfiihrung eines Baugenehmigungsverfah-
rens. Ebenfalls hat sie keine prajudizielle Wirkung hinsichtlich weite-
rer 6ffentlich-rechtlicher Genehmigungen.

5.3. Im Verfahren sind weitere Hinweise des Ministeriums fiir Klimaschutz,
Landwirtschaft, landliche Raume und Umwelt eingegangen. Diese
sind dem Bescheid beigefiigt.

Il. Begriindung
1. Sachverhalt und Kurzbeschreibung des Vorhabens
Dem Antrag der Gemeinde Peenehagen vom 21.09.2022 auf Zulassung einer Abwei-
chung von den Zielen der Raumordnung liegt die geplante Errichtung einer Freifla-
chenphotovoltaikanlage durch die ingenia projects GmbH & Co. KG zugrunde.
Zur Umsetzung des Vorhabens hat die Gemeinde Peenehagen am 08.12.2020 den

Beschluss Uber die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4 ,Solarpark Lansen* gefasst.
Die GréRRe des geplanten Solarparks betragt 23,6 Hektar.
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Gemal § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitplane den Zielen der Raum-
ordnung anzupassen. Als Ziel der Raumordnung bestimmt das Landesraumentwick-
lungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 (LEP M-V 2016) im Programmsatz
5.3. (9), dass landwirtschaftlich genutzte Flachen nur in einem Streifen von 110 Metern
beiderseits von Autobahnen, BundesstraBen und Schienenwegen fur Freiflachenpho-
tovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden dirfen. Der geplante Solarpark be-
findet sich auRerhalb der im LEP M-V 2016 geregelten Flachenkulisse. Damit ist eine
Anpassung der vorgenannten Bauleitplanung der Gemeinde Peenehagen an die Ziele
der Raumordnung grundsatzlich nicht méglich.

Jedoch soll gemaR § 6 Abs. 2 Satz 2 Raumordnungsgesetz (ROG) eine Abweichung
von den Zielen der Raumordnung zugelassen werden, wenn die Abweichung unter
raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzige der Planung
nicht bertihrt werden.

Gemal § 5 Abs. 1 Landesplanungsgesetz (LPIG) obliegt die Zustandigkeit fur die Zu-
lassung einer Zielabweichung der obersten Landesplanungsbehérde. Die Zulassung
einer Zielabweichung bedarf des Einvernehmens der jeweils beriihrten Fachministe-
rien. Dies wurde mit Schreiben vom 09.09.2024 seitens des Ministeriums fiir Inneres,
Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern sowie mit Schreiben vom
05.09.2024 seitens des Ministeriums fur Klimaschutz, Landwirtschaft, landliche
Raume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern erteilt.

2. Rechtliche Begriindung

Die gegenstandliche Entscheidung beruht auf § 6 Abs. 2 Satz 2 ROG, wonach eine
Abweichung von den Zielen der Raumordnung zugelassen werden soll, wenn die Ab-
weichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzige
der Planung nicht berlihrt werden.

a) Die Abweichung ist unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar

Vertretbar ist eine Abweichung dann, wenn deren Zulassung raumordnerisch sinnvoll
ist und eine effektive Verwirklichung der Ziele und Grundsatze der Raumordnung im
Ubrigen nicht erschwert wird.

Fur die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4 ,Solarpark Lansen® gelten, neben dem
unter Punkt. 1 bestimmten Ziel der Raumordnung, die als Grundséatze bestimmten
Festlegungen der Programmsatze 5.3. (1) und 5.3 (9) des LEP M-V 2016. Zudem
gelten entsprechend der verbindlichen Karte zum LEP M-V 2016 die Festlegungen fur
die Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft und Tourismusentwicklungsrdume sowie ge-
maR der verbindlichen Karte zum Regionalen Raumentwicklungsprogramm Ecklen-
burgische Seenplatte 2011 (RREP MS 2011) furr Vorbehaltsgebiets Landwirtschaft.

Seit dem Inkrafttreten des LEP M-V im Jahr 2016 sowie des RREP MS im Jahr 2011
haben sich die Rahmenbedingungen beziglich des Klimaschutzes und der Energie-
wende in Deutschland stark verandert. Nach dem 2011 beschlossenen Ausstieg aus
der Atomenergie hat die Bundesregierung 2020 auch den Kohleausstieg beschlos-
sen. Zudem ist der Bedarf an der Erzeugung erneuerbarer Energien auch im Hinblick
auf zunehmende Anforderungen im Bereich Klimaschutz der EU zur Einhaltung des
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Pariser Klimaschutzabkommens 2015 sowie des Beschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 24.03.2021 stark gestiegen und wird weiter steigen. Die Bundes-
lander sind gefordert, zur Erreichung des Bundesziels der Klimaneutralitat bis zum
Jahr 2045, ihren Beitrag durch die Einsparung von Treibhausgasen und den Ausbau
erneuerbarer Energien zu leisten. Zusatzlich ist der Grundsatz des seit dem
29.07.2022 geltenden § 2 des Erneuerbaren Energien Gesetz 2023 (EEG) zu beach-
ten, wonach die Nutzung erneuerbarer Energien im tberragenden offentlichen Inte-
resse liegt.

Um die erforderlichen Ausbaupfade erneuerbarer Energien zu erreichen, wird aus
Sicht der obersten Landesplanungsbehérde das Erfordernis gesehen, zukiinftig Frei-
flachenphotovoltaikanlagen auch auBerhalb der im LEP M-V 2016 sowie im RREP
MS 2011 vorgesehenen Flachenkulisse zu errichten. Diese Einschatzung wurde auch
vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern geteilt (vgl. Landtagsbeschluss Drs. 7/6169,
in dem unter Punkt |l die Landesregierung aufgefordert wurde, ,unverziglich“ fur Frei-
flachenphotovoltaikanlagen auRerhalb der im LEP M-V 2016 vorgesehenen Flachen-
kulisse Anforderungen fir Zielabweichungsverfahren zu entwickeln).

Eine erschwerte Verwirklichung der beriihrten Grundsatze der Raumordnung zur
Landwirtschaft und zum Tourismus wird aus Sicht der obersten Landesplanungsbe-
horde nicht gesehen. Die geplante Freiflachenphotovoltaikanlage ist nach Aufgabe
ihrer Nutzung zurtickzubauen. Damit findet eine Umnutzung landwirtschaftlich genutz-
ter Flachen nur temporar statt. Zudem ist der Anteil der zeitweise von der landwirt-
schaftlichen Nutzung ausgeschlossenen Flache, gemessen an der gesamten land-
wirtschaftlichen Flache des Planungsraums, als ausnehmend gering einzustufen.
Weiterhin werden durch das Vorhaben bestehende sowie in Planung befindliche
raumbedeutsame Infrastrukturvorhaben nicht berihrt. Dies gilt auch fur raumbedeut-
same touristische Projekte.

Zudem ist festzustellen, dass von Seiten des Landes M-V ein gesteigertes Interesse
an der Realisierung der geplanten Freiflachenphotovoltaikanlage besteht. Das Vor-
haben setzt den erzeugten Solarstrom einerseits netzdienlich ein. Der Solarpark
Lansen wird hierfir um einen Batteriespeicher erganzt. Uberdies wird der Strom der
Photovoltaikanlage systemdienlich — im Sinne der Sektorkopplung — verwandt, weil
er fur die Erzeugung griinen Wasserstoffs zur Verfligung gestellt wird. Dieser konnte
dann auch im Rahmen des Férderprogramms ,HYSTARTER" genutzt werden. Die
damit einhergehende Steigerung der regionalen Wertschépfung und regionaler
Wertschdpfungsketten, kommt der heimischen Bevélkerung zugute und entspricht
damit dem im LEP M-V 2016 festgelegten Grundsatz 5.3 (3) zur Wertschépfung.

b) Keine Beriihrung der Grundziige der Planung

Die Grundziige der Planung sind nicht beriihrt, wenn die Abweichung im Bereich des-
sen liegt, was der Plangeber gewollt hat bzw. gewollt hatte. Zudem darf die Abwei-
chung nicht ein solches Gewicht haben, dass die planerische Grundkonzeption kon-
terkariert wird. Hingegen kann eine Berlihrung der Grundziige der Planung angezeigt
sein, wenn die fur die Zielabweichung angefuhrten Grinde auf eine Vielzahl gleich-
gelagerter Falle zutreffen und die Zielabweichung eine negative Vorbildwirkung ent-
falten kdnnte.
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Im LEP M-V 2016 wurden bereits konkrete Vorgaben fiir die Entwicklung der erneu-
erbaren Energien getroffen. GemaR dem Programmsatz 5.3 (1) soll in allen Teilrau-
men eine sichere, preiswerte und umweltvertragliche Energieversorgung bereitge-
stellt werden. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll dabei deutlich wachsen. Die
in der Gemeinde Peenehagen geplante Photovoltaikfreiflaichenanlage entspricht un-
ter diesem Blickwinkel betrachtet, den Vorgaben des LEP M-V 2016.

Zudem ist aus Sicht der obersten Landesplanungsbehérde nicht erkennbar, dass die
Grundkonzeption des LEP M-V 2016 durch die Umsetzung des Vorhabens beein-
trachtigt wird.

Das im LEP M-V 2016 im Programmsatz 5.3. (9) festgesetzte Ziel der Raumordnung,
dass landwirtschaftlich genutzte Flachen nur in einem Streifen von 110 Metern bei-
derseits von Autobahnen, BundesstraBen und Schienenwegen fur Freiflachenphoto-
voltaikanlagen in Anspruch genommen werden durfen, stellt auf eine Sicherung land-
wirtschaftlicher Produktionsflachen und damit auf den Erhalt landwirtschaftlicher Pro-
duktionsbetriebe ab. Diesem Erfordernis wird auch weiterhin Rechnung getragen.

Die geplante Freiflachenphotovoltaikanlage, die auRBerhalb dieser vorgenannten Ku-
lisse liegt, ist nach Aufgabe ihrer Nutzung zuriickzubauen. Damit findet eine Umnut-
zung landwirtschaftlich genutzter Flachen nur temporar statt.

Ferner ist eine raumliche Begrenzung fur die Durchfiihrung von Zielabweichungsver-
fahren zur Planung von Freiflachenphotovoltaikanlagen vorgegeben (vgl. auch Land-
tagsbeschluss Drs. 7/6169 Il. letzter Satz). Diese wurde zur Beibehaltung der Grund-
ziige der Planung auf 5000 ha festgelegt und entspricht 0,38 Prozent der gesamten
landwirtschaftlichen Flachen in M-V. Aufgrund dieses geringen Flachenanteils ist si-
chergestellt, dass durch die Zulassung von Zielabweichungen die Vorgaben des LEP
M-V 2016 in ihrer Grundstruktur nicht in Frage gestellt werden.

Anmerkung

Mit den in den Antragsunterlagen vom 19.07.2022 genannten Maf3nahmen und Zu-
sagen in Bezug auf

Fortschrittiche Kommunal- und/ oder Birgerbeteiligung

Sitz der Betreiberfirma in der Gemeinde

Interkommunale Kooperation

Direkte Sicherung bzw. Starkung der regionalen Wertschépfung

Investitionen in landlichen Rdumen zu Gunsten weiterem Aligemeinwohlbezug
Projekt dient der Energiewende

O3 O J Gi RO =

erfullt das Vorhaben die von der Landesregierung entwickelten Auswahlkriterien in
dem vorgegebenen Umfang. Durch die netz- sowie systemdienliche Verwendung des
durch die Photovoltaikanlage erzeugten Solarstroms wird das Vorhaben als innovativ
angesehen, was ein gesteigertes Landesinteresse an dem Vorhaben begriindet.

Die Umsetzung der genannten MaBnahmen und Zusagen wird, sofern erforderlich,
durch einen raumordnerischen Vertrag zwischen der Gemeinde Peenehagen, der
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ingenia projects GmbH & Co. KG und dem Ministerium fur Wirtschaft, Infrastruktur,
Tourismus und Arbeit abgesichert.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Schwerin, Wismarsche Strale 323a, 19055 Schwerin, erhoben wer-
den.

Mit freundlichen Grii3en
im Auftrag
] / ,;/ ;
| ;’H ,. / , (//’
) L; .’ “‘i ,’V/v; "
.Christian [-[Sa‘hll{(e
Abteilungsleiter Energie und Landesentwicklung

Anlage:
- Hinweise des Ministeriums fiir Klimaschutz, Landwirtschaft, landliche Radume und Um-
welt Mecklenburg-Vorpommern

Anlage
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Hinweise des Ministeriums fiir Klimaschutz, Landwirtschaft, landliche Raume und
Umwelt

Anforderungen des Bodenschutzes und der Wasserwirtschaft fur die weitere Bauleitplanung:

Um nachfolgende Hinweise an den Antragsteller und Vorhabentrédger im Falle einer Zulas-
sung der Zielabweichung wird gebeten.

Fur die Erarbeitung der gesetzlich geforderten fachlichen Grundlagen, Bewertungen und
MafRnahmen fur das Schutzgut Boden in B-Planung und Umweltprifung wird empfohlen, die
verfiigbaren einschlagigen Datengrundlagen und Arbeitshilfen zu nutzen.!

Die Auswirkungen der Anlagenerrichtung auf Bodenstruktur, Versickerungsfahigkeit/ Grund-
wasserneubildung, die Gefahr von punktuellen Schadstoffeintragen durch Havarien und fl&-
chenhaften Schadstoffeintrage/Zinkkorrosion usw. sind in der Umweltprifung der B-Planung
zu ermitteln und zu bewerten Die Anwendung der Arbeitshilfe ,Bodenschutz bei Standortaus-
wahl, Bau, Betrieb und Ruickbau von Freiflachenanlagen fir Photovoltaik und Solarthermie*?
wird hierfir und fir die Festlegung von Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen empfoh-
len.

Zur Gewahrleistung der unbeeintrachtigten, uneingeschréankten landwirtschaftlichen Nach-
nutzbarkeit sowie der landesplanerischen Anforderungen des Bodenschutzes ist vom Antrag-
steller ein baubegleitender Bodenschutz nach DIN 19639° zu beauftragen und in die weitere
Vorhabenplanung und —umsetzung (Bauleitplanung, Ausfiihrungsplanung, Uberwachung der
BaumaRnahmen) einzubinden. Die verbindliche Absicherung kann z. B. in Form eines stad-
tebaulichen Vertrags erfolgen.

Der vollstéandige Ruckbau der Anlagen nach dem Nutzungsende ist abzusichern. Die bauleit-
planerische Festsetzung der landwirtschaftlichen Folgenutzung allein stellt einen vollstéandi-
gen Riickbau und damit die landwirtschaftliche Nachnutzbarkeit nicht sicher.

In der Umweltpriifung der B-Planung sind die bauzeitlichen Eingriffsflachen fur die Kabeltras-

sen und Umspannwerke als zugehérige Nebenanlagen zu quantifizieren und mit den Auswir-
kungen bestehender und geplanter Solarparks in der Planungsregion (z. B. Solarparks in/bei
Malchin, Hohen Wangelin, Jabel, Vielist, Waren-Warenshof, Schloen-Dratow.) jeweils als ku-
mulative Auswirkungen gemaBR Anlage 1 Nr. 2.b) ff) des BauGB zu betrachten (vgl. ,Check-
listen Schutzgut Boden flr Planungs- und Zulassungsverfahren®).

Mit Blick auf die im LEP unter 2.7 verankerte Leitlinie zur Reduzierung der Flacheninan-
spruchnahme, den LEP-Grundsatz Nr. 5.3 (9) Abs. 1 zur effizienten und flachensparenden
Errichtung von PV insbesondere auf Konversionsstandorten, endgliltig stillgelegten Depo-
nien/Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flachen sowie den Grundsatz zum sparsa-
men und schonenden Umgang mit Béden (§ 1a Abs. 2 BauGB, § 1 Abs. 2 LBodSchG M-V)
wird auf die Notwendigkeit der Prifung und Nutzung alternativer Flachenpotenziale fur die
Errichtung von PV hingewiesen. Die Antragsunterlagen enthalten keine dementsprechenden
Informationen. Es handelt sich um alternative Flachenpotenziale, auf denen der Zubau vor-
rangig erfolgen sollte.

Im éstlichen, stidlichen und westlichen Bereich werden im Plangebiet grof¥flachig kohlenstoff-
reiche Moorb&den auf einer Flache von grob geschatzt 8,46 ha Uberplant. Kohlenstoffreiche

1 Eine Ubersicht findet sich auf der Homepage des LM: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/Im/Umwelt/Bo-
den/Bodenschutz-in-der-Planung-und-beim-Bauen/

2 Verdffentlicht auf https://www.labo-deutschland.de/Veroeffentlichungen-Bodenschutz-in-der-Planung.html

3 Weitergehende Informationen: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/Umwelt/Boden/bodenkundliche-baubeglei-

tung/.
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Bdden sind besonders schutzwiirdig (gemafl Bodenfunktionsbewertung i. d. R. mindestens
,hohe Schutzwurdigkeit* und ,vor baulicher Nutzung zu schitzen®), sehr empfindlich gegen-
uber Einwirkungen und haben eine hohe Klimarelevanz. lhre Bebauung soll deshalb grund-
satzlich vermieden werden. Das gilt auch fir entwasserte, degradierte Béden.
Werden PV auf entwéasserten kohlenstoffreichen oder Moorbéden geplant, ist dies aus Grin-
den des Boden- und Klimaschutzes mit einer moorwachstumsbedingenden, dauerhaften Ver-
nassung umzusetzen. Dafir muss das gesamte Vorhaben einschlieBlich Unterhaltungs-
pflege, Wartung und Rickbau ,vernassungsvertraglich* und sichergestellt sein, dass die emp-
findlichen Béden durch die baulichen Eingriffe nicht zuséatzlich geschadigt werden. Die Ver-
nassung bedarf eines zusétzlichen hydropedologischen Gutachtens und einer Konzeption als
Planungs- und Genehmigungsgrundlage. Aus Griinden des Boden- und allgemeinen Grund-
wasserschutzes ist in der gesattigten Zone grundsatzlich nur unverzinkter Stahl chne Farb-
anstriche oder —beschichtungen zu verbauen. Die erneute Entwasserung nach dem Ende der
PV-Nutzung ist auszuschlieRen, was eine entsprechende Anpassung bzw. Einstellung der
landwirtschaftlichen Folgenutzung bedingt.
Im zentralen sowie im stdlichen und westlichen Gebiet tangiert der Geltungsbereich des Plan-
gebietes dariiber hinaus kohlenstoffreiche Moorbdden in weiten Bereichen. Die unmittelbar
an die Baugrenze anschlieenden Bereiche mit kohlenstoffreichen oder Moorbéden sind
wahrend der Bauphase vor schadlichen Einwirkungen zu schitzen.
Es wird vorausgesetzt, dass ein Streifen von jeweils 5 Metern Breite entlang der Ufer oberir-
discher Gewasser von baulichen und anderen Anlagen frei bleibt. Entlang der Trasse verrohr-
ter Gewasserstrecken ist ein Streifen von beidseits 10 Metern Breite (gemessen ab Rohrlei-
tungsscheitel) von baulichen und anderen Anlagen freizuhalten. Die Vorgaben dienen u. a.
der Umsetzung der in den §§ 36 und 38 Wasserhaushaltsgesetz — WHG — bezeichneten Zie-
len. Entstehen dem Unterhaltungspflichtigen Mehrkosten, weil eine Anlage in, an oder tber
dem Gewasser die Unterhaltung erschwert, so sind die entstandenen Mehrkosten zu erset-
zen.
SchlieBlich wird darauf hingewiesen, dass die Errichtung einer Freiflachen-PV und Nebenan-
lagen in festgesetzten oder vorldufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten (§§ 76, 78
WHG) sowie in ausgewiesenen Gewasserentwicklungsraumen (Art. 4 Abs. 1 Satz 1 lit. a) der
EU-Wasserrahmenrichtlinie; § 27 WHG und § 130a Abs. 4 Wassergesetz des Landes M-V)
als nicht zielkonforme Nutzung grundsatzlich nicht vorzusehen ist.
Sofern im Zuge der Baugrunderschliefung Bohrungen niedergebracht werden, sind die aus-
fuhrenden Firmen gegeniber dem LUNG M-V — Geologischer Dienst — meldepflichtig. [(§ 8,
§ 9, §10 u. § 13 Geologiedatengesetz (GeolDG) vom 19.06.2020i.d.F des BGBL. |, S.1387)].
Auf diese Meldepflicht ist hinzuweisen.

gez. lliner



	Vorlage
	Anlage  1 Geltungsbereich VB-Plan Nr. 4 - Solarpark Lansen -
	Anlage  2 Geltungsbereich VB-Plan Nr. 4 - Solarpark Lansen - mit Lufbild
	Anlage  3 2022-09-26 Zielabweichungsantrag - Original ans Ministerium
	Anlage  4 Anlage_1_Aufstellungsbeschluss-GemeindePeenehagen
	Anlage  9 Anlage_4_PV-Flaechen-Bodenpunkte-ost
	Anlage 10 Anlage_4a_PV-Flaechen-Bodenpunkte-west
	Anlage 11 Anlage 5 - Beweidung PV-Flaechen
	Anlage 12 Anlage 6 - Wiedervernaessung-Moorflaechen-Gewässerkarte
	Anlage 13 Anlage 7 - Planskizze - Lansen-Abbruch-Altgebaeude
	Anlage 18 Anlage 9 - Uebersichtskarte Direktstromlieferung-Waren
	Anlage 19 Anlage_10_PV-Buergerprojekt Lansen
	Anlage 20 ZAV-Bescheid zum Solarpark Lansen

